
 Verfahrensvorschlag

Gremium: Vorstand GJNB
Beschlussdatum: 02.03.2022
Tagesordnungspunkt: 2 Verfahrensvorschlag

Antragstext

Die Wahlen der Mitgliederversammlung am 02.03.2022 finden über das 
Abstimmungssgrün statt.

Das Präsidium ist quotiert gemäß FINT* Statut.

Die Redezeiten für alle Bewerbungen und das einbringen von Anträgen, sowie 
Gegenreden beträgt 2 Minuten.

Bei Anträgen und Bewerbungen sind 4 Fragen zugelassen.

Die Redner*innen bekommen 2 Minuten extra Redezeit bei Fragen. Bei Fragen oder 
erweiterten Redebeiträgen: Wir quotieren hart gemäß FINT* Statut.

Statut, für Ausnahmen muss das FINT* Forum einberufen werden.

Das Quorum ist die absolute Mehrheit (>50% der Stimmen).

Im Falle eines zweiten Wahlganges darf die Person die vorher die wenigsten

Stimmen erhalten hat nicht mehr antreten.

Wir schlagen folgende Tagesordnung vor:

TOP 1: Wahl des Präsidiums

TOP 2: Verfahrensvorschlag

TOP 3: Antrag A1

TOP 4:Rechenschaftsbericht und Entlastung des aktuellen Vorstandes

TOP 5: Wahl des vorstandsvertetenden Geschäftsführenden Ausschusses (GA)

TOP 6: Satzungsänderungsanträge

TOP 7: Eigenständige Anträge

TOP 8: Sonstiges
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 Anpassung der Satzungsänderungsantragsfristen

Antragsteller*in: Lukas Kuhnert (KV Berlin-Pankow)
Tagesordnungspunkt: 5 Satzungsänderungsanträge

Antragstext

§ 7 Abs. VII Nr. 4 soll in folgenden Wortlaut geändert werden.

„1 Beschlussfassung über ordnungsgemäß vorgelegte Anträge.

Begründung

Durch diesen Antrag könnten Satzungsänderungsanträge statt zwölf sieben Tage vor der MV und damit
nach der Einladung zur MV eingereicht werden, sodass das Einreichen von
Satzungsänderungsanträgen für Basismitglieder leichter wird.
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2 Eigenständige Satzungsänderungsanträge müssen bis sieben Tage vor einer 
MV schriftlich eingereicht werden und der Einladung zur MV beiliegen. 3

1.3

4

Nach Ablauf der Antragsfrist für Satzungsänderungsanträge verschickt der 
Vorstand eine weitere E-Mail über den MV-E-Mail-Verteiler. In dieser E-
Mail müssen die eingereichten Satzungsänderungsanträge enthalten sein oder 
es muss auf diese verwiesen werden. Im Fall, dass keine 
Satzungsänderungsanträge eingereicht wurden, entfällt diese E-Mail.
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Änderungsanträge an diese können bis drei Tage vor der MV gestellt werden.3.10

4 Eigenständige Anträge müssen bis drei Tage vor einer MV schriftlich 
eingereicht werden.

4.11
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5 Änderungsanträge an diese können bis zur Behandlung des Antrages auf der 
MV gestellt werden.“

5.13

14



 Wahl eines vorstandsvertretenden Geschäftsführenden Ausschuss (GA) 

Gremium: Vorstand GJNB
Beschlussdatum: 02.03.2022
Tagesordnungspunkt: 6 Eigenständige Anträge

Antragstext

Die Mitgliederversammlung der Grünen Jugend Nord-Berlin am 02.03.22 möge Voten 
für einen den vorstandsvertetenden Geschäftsführenden Ausschuss (GA) vergeben. 
Der GA übernimmt sämtliche Aufgaben des Vorstandes der Grünen Jugend Nord-Berlin 
bis spätestens zum 31. August 2022. Sollte vor dem 31. August 2022 ein neuer 
Vorstand gewählt werden, wird der GA aufgelöst. Der GA besteht aus zwei 
Sprecher*innen und zwei Beisitzer*innen. Die Quotierung laut FINT*-Statut ist 
entsprechend anzuwenden. Sowohl der gesamte GA als auch die Sprecher*innen-
Posten sind quotiert zu wählen. Der GA ist an alle Verpflichtung zur 
Rechenschaft gegenüber der Ortsgruppe, welche für den Ortsgruppenvorstand 
gelten, ebenfalls gebunden.

Begründung

Der neue Vorstand der Grünen Jugend Nord-Berlin kann laut Landessatzung nicht online gewählt
werden, dementsprechend wird ein vorstandsvertetender Geschäftsführender Ausschuss(GA) durch
Voten gewählt.
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 Anpassung der Einladungsfrist und Einladungsart für Mitgliederversammlungen

Antragsteller*in: Lukas Kuhnert (KV Berlin-Pankow)
Tagesordnungspunkt: 5 Satzungsänderungsanträge

Antragstext

§ 7 Abs. IV soll in folgenden Wortlaut geändert werden. „Der Vorstand beruft die 
MV ein und lädt mindestens vierzehn Tage vorher per E-Mail über einen zu diesem 
Zweck erstellten MV-E-Mail-Verteiler ein.“ Und wird um folgenden Satz ergänzt. 
„Der MV-E-Mail-Verteiler muss öffentlich zugänglich sein.“

Begründung

Damit würde die Einladungsfrist von zehn auf vierzehn Tage erhöht werden. Eine Frist von vierzehn
Tagen würde dafür sorgen, dass die Ankündigungsfrist im Regelfall eine Ankündigung auf einem
Aktiventreffen begünstigen würde. Zudem würde es besser zu Arbeitsabläufen passen, die oft in
Wochen organisiert sind.
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